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15. Frage: 

Geforderte Fahrzeugzahl 

Wenn drei Fahrten mit einem Gelenkomnibus der Kategorie B gefahren werden können, sind für 
die restliche Leistung trotzdem 5 A-Fahrzeuge erforderlich, somit kann die geforderte 
Fahrzeuganzahl von 4 A-Solos und 1 A-Gelenkbus nicht eingehalten werden. Die Regelfahrzeuge 
wären somit 5 A-Solo und 1 B-Gelenk.  

Außerdem bitte ich noch um Aufklärung wie dies in dem Preisblatt einzutragen ist, da hierbei nur 
Kategorie A Fahrzeuge hinterlegt sind. 

Antwort: 

Grundsätzlich ist die Erbringung des Verkehrs mit fünf Fahrzeugen der Fahrzeugkategorie A 
möglich. Wenn davon abweichend ein Bieter die drei Gelenkbusfahrten im Schülerverkehr mit 
einem B-Fahrzeug durchführen möchte, kann die Fahrzeuganzahl erhöht werden. 

Ein angepasstes Preisblatt wird zur Verfügung gestellt. 

 

16. Frage: 

„Dettinger Promillesteige“ 

Bei der Prüfung von möglichen Verbindungsfahrten sind wir auf die Straße zwischen Dettingen 
und Hülben gestoßen. Sie wird in verschiedenen Onlineauskünften als befahrbar ausgewiesen. 
Tatsächlich ist diese Straße aktuell nicht mehr befahrbar. 

Können Sie unsere Einschätzung bestätigen und in der Bieterkommunikation transparent 
kommunizieren, ob diese Verbindungstraße „Dettinger Promillesteige“ dauerhaft nicht mehr zur 
Verfügung steht? 

Antwort: 

Die Verbindungsstraße „Dettinger Promillesteige steht dauerhaft nicht mehr zur Verfügung. 
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